
 

 

 
 

Merkblatt Tarife Hort  
 

 
 

Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 

Verpflegung 
und Betreuung 

über Mittag 

Ganztägige 
Betreuung 
Schulzeit 

(ganzer Vorm. 
oder Nachm., 

inkl. Frühstück) 

Betreuung 
nach der 

Nachmittags-
Schule/Kiga 

Betreuung und 
Frühstück vor 
Schulbeginn 

oder 
Zwischenstunde 
13:20 – 14:10 

Uhr 

Ganztägige 
Betreuung 
Ferien und 
Schulfreie 

Tage 

Betreuung 
ganzer 

Nachmittag 

11.20 – 13.20 
Uhr 

07.00 - 18.30 
Uhr mit 

Unterbruch 
durch Schule 

14.55 oder 
15.55 - 18.30 

Uhr 

 

07.00 - 08.00 Uhr 

 

07.00 - 18.30 
Uhr 

13.20 – 18.30 
Uhr 

CHF 27.00 CHF 79.00 CHF 24.00 CHF 12.00 CHF 100.00 CHF 51.00 

 

Besondere Hinweise:  

 Seit Einführung des neuen Kinderbetreuungsgesetzes im Kanton Schwyz erfolgt der Antrag auf 
Unterstützung der Betreuungskosten nun über die Gemeinde. Dies bedeutet, dass der Antrag 
direkt über das Portal kiBon an die jeweilige Wohngemeinde gestellt werden muss. 

 

 Durch das neue Kinderbetreuungsgesetz entfällt der Geschwisterrabatt. Dieser kann nun bei 
der Gemeinde beantragt werden, sofern man Anspruch auf Unterstützung der 
Betreuungskosten hat. 

 

Rechnungsstellung 

Die Rechnung wird als Monatsrechnung rückwirkend auf Monatsende gestellt. Diese erhalten Sie wie 
von Ihnen gewünscht per E-Mail oder per Post. Ferienbetreuung, Zusatzstage und deren 
Bearbeitungsgebühren von CHF 10.00 pro Tag verrechnen wir effektiv in der Monatsrechnung.  
 

Preis pro Tag x Buchungstage pro Woche x Anzahl Schulwochen/Schuljahr : 12 Monate = zu 
bezahlender Betrag pro Monat (Ohne Zusatztage und Ferienbetreuung). 

 
Sie haben die Möglichkeit, die Rechnung per Lastschriftverfahren (LSV) zu begleichen. Wenn Sie sich 
für diese Zahlungsvariante entscheiden, reichen Sie bitte das ausgefüllte Formular bei Ihrer Bank ein.  
Alternativ können Sie die Rechnung jeden Monat mit dem Einzahlungsschein begleichen.  
Bei Falschzahlungen behalten wir uns vor, eine Aufwandsentschädigung in Rechnung zu stellen. 
Bei Nichtbezahlung der Beiträge erhalten Sie eine erste und zweite Mahnung, danach wird die 
Betreibung eingeleitet. Bei wiederholter Nichtbezahlung der Beiträge behalten wir uns vor, den 
Betreuungsplatz anderweitig zu vergeben oder dass die Zahlung im Voraus geleistet werden muss. 
 
 
Wollerau,  
gültig ab 1. August 2024 
 
Institutionsleitung und Vorstand Hort PLUS+ Wollerau 

 


